
Aktuelle Fragen A4aus dem Bereich „Iteıim und Heilpädagogik”
Von nNngelıka Kronenberger, aldkirch*

Die Jugendhilfe der Ireien Träger, der viele Einrichtungen gehören,
die VOoN Ordensfrauen geführt werden, NnımMmM eınen Kurs, ın den
WITr mi1t hineingezogen werden un der uns hellhörig machen mMuß füur
d1ieses Zeichen unserer Zeit, das eine moderne Entwicklung einleiten soll
Noch 1n dieser Legislaturperiode soll das eue Jugendhilfegesetz verab-
chiedet werden. Von Seiten der Regierung wird darauf gedrängt, obwohl
die zuständigen Verbände, darunter der Deutsche Caritasverband, azu
ellung genomMen en un betonen, daß INa  5 sich Zzuerst Iragen
müßte, ob das eCeUe Jugendhilfegesetz, das das alte VvVon 1929 ablöst, bes-
SE@ETr ist, bevor INa  } glaubt, 1in verabschieden mMmussen.
Zunächst annn allgemein gesagt werden, daß die Vertreter Aaus en
Richtungen bemüht eın Gesetz cha{ifen, das der Jugend Rech-
Nungs Lragen soll anche parteipolitische Strömungen kamen, dank der
ZUg  en Fachwelft, nıcht ZA U Zuge, WI1e S1e sich ewuns
haben Doch S1N.d einige gesellschaftspolitische Aspekte, C1ie darin enthal-
ten sSind, nıcht verkennen. Sie muüßten eben hingenommen werden,
damıt anderes erreicht werden könnte.
Nun kommt aut unNns a WIEe hellhörig WI1TL (In der Unterscheidung der
e1ıster ähig Sind, unseren apostolischen Auffirag rfüllen, da
WI1Tr ott un der irche und nicht einem liberalen Staat dienen.
Es ist wichtig, daß WI1r uns klar Sind, W1e weit WI1IT mı  eHen können; WwW1e
WITr bestimmend d1ie eichen für die Zukunfft tellen mMmuUussen.
Der Gedanke, daß WITr den Menschen die FYrohe OTS kündigen
aben, muß für uns bestimmend Se1IN. Wo WI1r ın diesem Auftrag uns be-
hindert sehen, verlieren WIr unseTe KExistenzberechtigung. es, Was uns
hindert, diesen Auffrag erfüllen, darf iıcht In unNnseTe Tätigkeit auf-
gwerden.
Es ıst 1er nıicht der Platz, nen das CUue Jugendhilfegesetz mit seinen
133 Paragraphen klar-zu-legen. Es scheint MI1r NUr wichtig, nen das
Wesentliche Was uns behindern könnte, 1 Sinne uNnseTrTreSsS Apo-
stolischen Auftrages arbeiten oder Was WITr tun können, 1M Sinne
der iırche wirksam Se1INn.
icher merken WITLr alle, daß Z Zeit vieles Gesetzen durchgepaukt
wird, ohne daß die gutien Kräite unseres Volkes e1 beachtet werden
oder ZUMmM Zuge kommen.

Bericht der Referentin für „Heim un Heilpädagogik“ auf der Jahrestagung 1973 der
VOD iın Reute. i
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möchte 1Ur die Verabschiedung des Gesetzes VO  5 der CH  €
0OC| erinnern, ber die weilitgehende reigabe der Pornographie un

den Passus füur Jugendliche ber 16 Jahren Mir scheint der ara-
grap 218 e1In guter ch1 se1in, den INan vorhält, das, W as dahınter
ges:  1e ges  IC verbergen.
Nun den wesentlichen Punkten des Jugendhilfe-Gesetzes
Die bisherige Fürsorge-Erziehung un Freiwillige Erziehungshilfe wird
1M Gesetz nıcht genann(t. Es wi1rd VonNn der ewahnrun erzieher1-
scher Hilfen ın Einrichtungen der Jugen gesprochen, die eben unfier
bestimmten Voraussetzungen als Erfüllung elınes Rechtsanspruches g_
währt werden.
Daß der Familienerziehung un der TUr die Erziehung D den Famı1-
lien der Vorrang gegeben WI1Td, IsST selbstverstän: Das Bestreben geht
ahin, daß Sauglings- un Kleinkinderheime weıt als möglich DC=
chaltet werden, Was auch psychologisch verstan  iıch 1st
Bis einem Jugen  en 1ın einer Finrichtung, WI1]e d1ie Heime sind,
gewährt WI1Trd, muüssen alle anderen Möglichkeiten ausges  Öpf se1in,
weit ist auch das versian:  ich
Für unNns gravierend 1ST, daß TUr Jedes einzelne ind un: jeden einzeinen
Jugen  en, dem erzieherische gewährt WITrd, zwıischen der Ei1ln-
ichtung un dem Personensorgeberechtigten eın Erziehungsvertrag
abgeschlossen werden muß
Das edeutfe für Uuns, daß WI1TLr darauf achten mUussen, daß diese VOonNn uns
verfaßten klar enthalten, daß WIT eiNe kath
Kinrichtung sSind, die eın katholis  es Konzept anzubieten hat Zum Teil
WarLr namlich isher S daß WI1ITr unNnsere Heimordnung, unseren Kır=-
ziehungsplan den allgemein gültigen Richtlinien der Landesjugendämter
aAaNZUPDASSCH versuchten
Hören Sle, W AS e1n Landesjugendamt azu sagt
„Das beste Konzept en die Anthroposophen anzubieten, denn S1e
klar, Was S1e weltanschaulich wollen Die konfessionellen Heime DasSseCch
sıch d daß geradeso gut auch staatliche Heime seıin könnten, die
eben neben den ıchen ngeboten auch och eın relig1öses Angebot
en  C6
Wenn WI1r uns WI1e die staatlıchen Heime auswelsen, aus lauter An-
PQa un! Aaus einem falschen ökumenischen Denken heraus auch An-
dersgläubige aufnehmen, annn brauchen WI1r uns icht wundern, WEeNnN
WITL eines Tages als staatliıche Kinrichtung iunglieren müÜüssen, mıiıt all den
dazu gehörenden Konsequenzen. elche Folgen das 1ın Zukunft en
und weiche Gewissenskonflikte das beinhalten kann, ist bei dem CNH-
wärtigen an der Dinge und der erechnenden nNntwlcklung eich
vorauszusehen Die staatlichen Heime SInd keine konfessionellen Heime,
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deshalb SINd darınnen alle ichtungen vertireien Wır aber mMuUussen un
sollen als konfessionelle Heime uns auch konzipleren.)
NSsSere Heimordnungen, UuUNSeTe Erziehungspläne un: uNnseIe Erzıiehungs-
verirage MUSsSen für die ZuK unift klar katholisch konzipilert werden. DiIies
ann naturlı bedeuten, daß, nachdem un: FEH ın Wegfall komm(t,
uUuNnseTe Heimplätze, zumındest vorübergehend, reduzlert werden. ber
sicher NULr vorübergehend. Wır durfen uns dadurch nicht beirren lassen.
Es W1rd aber es daraut ankommen, daß WIT aanı qualifizlie: un:‘
nich quantiıftativ arbeiten.
Paragraph des Gesetzes SagtT, daß Erziehungshilfe ın Heimen
NUr gewährt werden kann, WenNnn die Entwicklungsgefährdung oOder StOö-
rung NUur durch eine eingehende Sozlalpäadagogis Betireuung behe-
ben ist oder Verhaltensstörungen NU.  — mi1t den pädagogisch-therapeu-
tischen Mitteln eINes e1imMes beseitigen SINd.
Das bedeutet eiINe Differenzlerung un: Qualifizierung Ter Einrich-
Lungen.
Wie sehr WITL heute ın La geste. SINd, zeigen die Fernsehfilme ber
Heime, oder nehmen S1e die Zeitschrift: „BetrIl: Erziehun  C6 AaUuUS dem
Beltz-Verlag Weinheim, die 1n tausenden VO  } uflagen erscheıint In der
Extra-Ausgabe VO Nlaı 1973 rom {I11 iinden Sie, M1 Bilddokumenta-
tionen versehen, einlges, W Jürgen oth die konfessionellen
bzw. cCarıtatlıven Heime losgelassen hat. lcher würden S1ie einige cChwe-
stern aut den Fotos wiedererkennen.
Das kommende Jugendhilferecht sichert dem a bel icht qualifizierten
Arbeiten allerhand Einmischungsrecht Es braucht schon einmal edes
Kind, jeder Jugendliche die Aufenthaltsgenehmigung 1n Nnseren Kn
richtungen. Die Erteilung derselben SETZ die geNauUeE Überprüfung der
Gegebenheiten durch den Staat VOTLTAUS Die enehmigung ann jeder-
7e1% wıderrufen werden, Wenn die Voraussetzungen, untier denen die
Erlaubnis gegeben wurde, iıcht mehr vorhanden S1INd. Genauso gut hat
der aa das Schließungsrecht VON Einrichtungen, WCnNnn darın icht
qualifiziert gearbeitet WITrd. Die Aniorderungen sind hoch un: die KTI1-
terl]ıen werden oder Sind entsprechend ausgearbeitet.
(In talıen besteht 21n gleiches Gesetz, un vielleicht eriınnern S1e sich
den Skandal, der VOL onaten durch die Presse g1ing lJlele Kinriıchtungen
hatten die Untersuchungen des Staates nıcht rechtzeitig ber sıch rgehen
lassen un damit keine Aufifenthaltsgenehmigung für Kinder un Jugend-
iıche erhalten, W3as dann 1Ne plötzliche Untersuchung durch die Polizei
hervorrief un: VO  } der Presse entsprechend aufgebauscht wurde Es
mußten ja 1ßstände gefunden werden.)
er den genannten Paragraphen mochte ich esonders darauf uimerk-

machen, daß das Cue Jugendhilferecht einen anzen 'Teil VO  } ara-
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graphen mi1t dem Jugendstrairecht koppelt Wohl STE. die SNr gute
Interprefation dahinter, daß der Jugendliche, der eine a begeht,
erzogen un icht eSTIra werden SoJl, da das Gefäangni1s den Jugend-
lichen nıcht bessert
Wiır MUussen  u aber ungeheuer aufpassen, daß unseTrTe Einrichtungen nıcht

Straivollzugsanstalten gemacht werden, Jugendgefängnissen, un!
uNnseTe Erzieher DZWw. Schwestern nicht Bütteln d1eses liberalen Staates,
enn nachher würde INa  5 ihnen wlieder beweisen, WI1e unchristlich ihre
Tätigkeit 1st.

Ta  15 ist S daß eine Anzahl VO  5
auf richterliche Anordnung hin 1n Einrichtungen der Jugend-

durchgeführt werden sollen, besonders dann, Wenn Jugendliche ber
16 Jahren eiInNne Verfehlung egangen aben, die nach den allgemeinen
Vors  TYT1ıLien mit einer Strafe bedroht ist Dies ist der Fall, Wenn die
Tat sroß 1st, daß nach den allgemeinen Vors  T1ıLien mindestens mit
einer fünfjährigen h rechnen ist unı der Jugend-
liche Z Zeit der 'Tat reif War, das Unrecht SEeINeEeTr nat einzusehen
un ach dieser Einsicht handeln
Der Paragraph 49 des JHG Sagt „Wenn e1n Jugen  er die AUT-
erlegung esonderer en nichtT, annn e1INe Z
Hait Von ochen auferlegt werden, die ın einer Kinrichtung für
jJunge Menschen durchgeführt werden SOI
Wo sSınd diese Einrichtungen IUr junge Menschen? Sind ler nicht wieder
die Heime emeint?
Die Durchführung dieser Maßnahmen edeutfe noch eine größere egra-dierung uNnseTer Einrichtungen W1e VOT 19232,; INa  3 die sogenannte
Zwangserziehung einführte, heute die Heimerziehung noch ihren
en Ruf hat Ks edeutfe aber VOL em eine Degradierung der
Kinder un Jugen  en 10l unseren Heimen, denn bis jetzt hatten WITLF
aum Kriminelle I unseren Einrichtungen. Kommen aber straffällige
Jugendliche auch 1ın die Heime, dann SINd dem ufe nach alle Jugend-
ichen AaUuS den Heimen kriminell. Wenn WwI1r azu noch hören, welche
Verfehlungen Dis Jahren Freiheitsstrafe belegt werden, (Z IL
pilraterie, ankraub, Mord und Totschlag), ann w1issen WITF, Was WITr den
anderen ugendlichen un den Erziehern zumutfen
Wir mussen edenken, daß der ungute Ruf: der dann den Jugen  en
Aaus unseren Kinrichtungen anhaftet, ebenso autf die Erzieher un  ® Schwe-
stern e und W as Qaut diese a. auch auf die irche
AÄAuch die urchführung der sogenannten VOoN
mindestens bis Ochstens onaten allen untier die Kategorie solcher
angeordneter Maßnahmen
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Paragraph 57 sagt
In eın Sozlal-therapeutisches Jugendzentrum wıird e1n Jugen  GE
nach Vollendung des 16 Lebensjahres aufgenommen, dessen stark
auffällige Verhaltensstörungen aut eine weılıtreichende Fehlentwick-
lung 1eben lassen, Wenn d1iese ihren AÄAusdruck 1n schweren oder
häufig wiederholten, mı1t Strafife bedrohten Verfehlungen erunden
hat,
Der Aufenthalt dauert mindestens Jahr, OChAhSTeENsS Te un: wird
durch den Eintritt der ahrigkeit beendet
Nach der Entlassung wird Bewährungshilfe bis einer Höchstdauer
VO  5 Jahren gewährt

Hier geht ebenfalls Sanz eutlich e1INe gewaltige Tra 1mM be-
reits genannten 1I1nn Diese Sozial-therapeutischen ugendzentren so11
Vorersti der Staat Uübernehmen. Darüber ist mMan siıch aucn VO' Gesetz-
Sr her klar
Wenn unsere Einrichtungen (zefängnissen gemacht werden sollen, anndürfen WITr nıcht aus einer falsch-verstandenen cariıtativen altung heraus
uns ZU Büttel des Staates machen lassen. Diese Maßnahmen soll derStaat selbst durchführen Er soll SeINEe itsrechte selbst wahrnehmen.Sonst sSınd nachher wleder die Schwestern die unchristlich Handelnden,die nIolge ILNres ehelosen Lebens ihre icht sublimierten (z‚efühle 1n Macht-
ansprüche, Herrschaft eic umsetizen oder W1e alle diese Beschuldigungenheißen, die uns vorgeworfen werden, wWenn WITLr diese schwierige Aufgabemeistern, bzw nicht meistern, die INan uns aber antragt mi1t dem Motiv,daß WI1Tr uns der ÄArmsten der ÄArmen annehmen ollten Wohl sagt INa  m}
schon Jetzt, daß die freien Träger sich elegant aus einer Aufgabe heraus-
drücken, VO  ®) Erziehern 1m staatl. Bereich mehr Idealismus WI1e VO:  5 sich
ordern Y1STUS hat aber 1ın den Seligkeiten klar gesagt, WI1Tr sollen
die Gefangenen besuchen, iıcht aber bewachen Hier erwacht die alte
Streitfrage: „Gebt dem Kaiser, Was des Kaisers 1st, un Gott, W3as Gottes
ist.“ Wir dienen ın ersier Lanıie der irche, un be] dem angel Täf-
ten geht zunächst die Aufigabe unserTeSs aubens bei unNnseren
Glaubensbrüdern (s Paulus)
Vielleicht darf ich noch einmal San  Z kurz zusammen{Tiassend Dal WwW1ıe
WITL uns In Anbetracht des Nneuen Jugendhilferechts verhalten ollen, be-
sonders soweit für uUuNnsere Kinrichtungen der Heim- und Heilpädagogikfür die kath Heimerziehung 1170 Anwendung kommt.

Qualifiziert arbeiten, es vum, Was INa  5 kann, mit den Erzieher-
kräften und der Einrichtung Zeugnis en für eine gute kath.
Erziehung. Deshalb MUSSen unNnsSseTrTe Erziehungsziele un Krziehungs-
pläne SOWI1e uUuNnseTe AMeimordnungen kath konzeptiert sSe1n.
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Nur können WI1TLr dem Einmischungsrech(t, der Au{fsichtspflicht un
der Einbeziehung staatlıcher Maßnahmen stan  en
Uns are Kenntnisse ber die staatlichen echte verschaiien un uUuNs

sSsoweit anach riıchten, als notwendig 1StT, damıt INa  =) unNs nıicht nach-
kann, daß EeLWas das echt un: das Wohl der Jugend

en ist.

Aufpassen, cdaß WI1ITr nicht Butteln un Vollzugsbeamten 1mM Trali-
recht gemacht werden. es ablehnen, Was uns iın den Strafvollzug,

m1% dem Jugendgerichtsgesetz zusammenführt und uUuNnsSeTe eıme
Vollzugsanstalten der Just1lz acht Denn das würde e1nNe GSTa-

dierung der kath Heimerziehung edeutfen un eine Behinderun: fUr
die erkündigung der frohen OTIS Wır können unNns OCcCANstiens
helfend ort ZAUT Veriügung tellen, WI1Tr das eSEeTtz der Liebe
der Carıtas miıtverwirklichen können.
Uns besinnen, W'1LEe WITr vielleicht aut EeUe e1IsSEe 1n Formen
durch den Eınsatz religiösen Kräfte einem christlicheren
Lebensbild ın uNnseTrer Welt beitragen können, vAn durch Einwirkung
und Hilfestellung 1n der Erzliehung bei Pflegefamilien eic WiIir MUS-
Se  5 unNns besinnen, W1Ee Dienen un Helfen als U
1Im Vordergrund stehen annn und icht die

1'g c} die diejenigen iıcht ausuüuben wollen, die auft Stimmenfang
un restiige ihrer Partei ausgehen, die aber dadurch erreichen WUur-
den, daß das Christsein, rdensirau seln, noch mehr 1ın Mißkredit
geraä

Unser apostolis  er Aufitrag ın der kath Krziehung muß noch mehr W1€e
be]l den andern VOonNn der Liebe Zeugnis geben, enn unseTe 1e muß
Verkündigung der menschgewordenen Liebe Jesu Christi se1ln, der keinen
zwingt, auch nıcht ZU. Guten, sondern die Menschen ZUL wahren Tel-
eit der Kıiınder Gottes berufen hat.
Daß Zeugnis wahr sel, möge ott uns schenken!
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